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Berufliche Ebene
Im Zuständigkeitsbereich des SIA

(technische Kompetenz, Einflussmöglichkeit)
sowie seiner Mitglieder liegen

folgende Aufgaben:

Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik:
¦ Mitarbeit bei der Formulierung von

Rahmenbedingungen für die Zukunft
des Hoch- und Tiefbaus,

• langfristige Überlegungen zur Raum¬

planung und Raumnutzung,
¦ grundlegende Fragen zur Basisinfra¬

struktur, namentlich bei der Koordination

zwischen den Kantonen,
¦ Sanierungs- und Umbauprogramme,
¦ Städteplanung,
• Zusammenarbeit von Bund und Kan¬

tonen bei der Gesetzgebung und
Reglementierung,
Mitarbeit bei der Anpassung der
Schweizer Gesetze und Normen an
den europäischen Massstab.

Berufspolitik:
m Wahrnehmung der Berufsinteressen

und Imageförderung:
Anerkennung der Diplome,

• Ausbildungspläne, Gleichwertig¬
keit der Bildungsgänge,

m Bedingungen der Berufsausübung:
Kontrolle der beruflichen
Fähigkeiten,

berufsspezifische Normen,

¦ Qualitätssteigerung bei den

Dienstleistungen und im Bauwesen,

Wahrung der kulturellen Aspekte,
Berufsethik.

Direkte Unterstützung der Mitglie¬
der:

¦ Wahrung der Berufsinteressen

gegenüber den Behörden
(Reglementierung, Organisation und

Durchführung von Ausschreibungen,

Beschafftingswesen,
Berufsausübung usw.),
Information der Mitglieder über
technische und berufsspezifische
Themen,

¦ Information über politische und
wirtschaftliche Themen (Situation

in der Schweiz und im
Ausland, nicht nur berufsspezifisch),
Weiterbildung,
Erweiterung der Ausbildung
(insbesondere auf bisher vernachlässigte

Fächer),
Unterstütz ig junger Fachkollegen

(namentlich bei der Teilnahme

an Ausschreibungen ohne
Präqualifikation).

Sensibilisierung der Öffentlichkeit Publikationen,

Tagungen, Seminare usw.)

Vor dem Hintergrund der unausweichlichen

Globalisierung und des
Interventionismus von Bund und 26 Kantonen
bzw. Halbkantonen scheint den

Berufsgruppen der Bauwirtschaft nur ein
minimaler Handlungsspielraum zu bleiben.
Betrachtet man jedoch die Lage etwas
genauer, zeigen sich doch zahlreiche und
konkrete Möglichkeiten der Einflussnahme

sowohl in den Beziehungen zu den
Behörden (Bund, Kantone, Gemeinden)
als auch in den Beziehungen mit den Partnern

des privaten Sektors (z.B. Auftraggeber,

Unternehmer und Lieferanten,
Dienstleister, Finanzinstitute).

Der SIA kann gegen Entscheidungen,
die auf internationaler Ebene getroffen
wurden, praktisch kaum etwas ausrichten.
Auf beruflicher Ebene sowie im Rahmen
der Konjunkair- und Strukturpolitik
verfügt er jedoch sehr wohl über Möglichkeiten

zum Handeln.
Im ersten Fall muss der SIA seine

Mitglieder auf die Neuerungen entsprechend
vorbereiten, indem er ihnen u.a. die
richtigen Instrumente vermittelt, um sich
gegenüber den Mitbewerbern behaupten zu
können. Er muss sich ausserdem in der
Politik und in den Medien die Bedeutung
verschaffen, die den Ingenieuren und Architekten

in einer sich wandelnden Gesellschaft

de facto zusteht.
Im zweiten Fall muss darauf geachtet

werden, dass die Konjunkutrpolitik des

Bundes nicht mehr derart heftig auf der

Strukturpolitik lastet. D.h. der Staat darf
die Bauwirtschaft nicht länger als

Zugpferd ftir die Überwindung einer
Konjunkturflaute missbrauchen. Zur Restruk-
turierung und Vorbereitung auf die künftigen

Herausforderungen braucht das

Baugewerbe wie jeder andere
Wirtschaftszweig Ideen, Geld und Zeit. Es ist
nicht einzusehen, weshalb die Berufsleute
der Bauwirtschaft der Konjunkturpolitik
als Prügelknaben dienen sollen. Ansonsten

musste ja der Staat und somit die
Gemeinschaft die Bauwirtschaft zu gegebenem

Zeitpunkt ftir die erbrachten Dienste
¦entlöhnen». Die schliesslich völlig
geschädigte Branche würde so zu einer
halbstaatlichen Industrie, was wohl für
niemanden in Frage kommt.
Der Zukunftsrat SIA

Zuschriften
Betonstahl und
Duktilität
Zum Artikel in SI+A Nr. 29, 17.7.1997

Wir begrüssen es sehr, dass die
Problematik der Duktilität bei Betonstählen

gut dargelegt wairde, insbesondere nachdem

an der Tagung FBH/SGEB vom
27./2S. September 1996 (SIA-Dokumentation

D 0138) Prof. Hugo Bachmann auf die

ungenügende Duktilität von kaltverform-
tem Ringmaterial aufmerksam gemacht
hatte.

Die Ausführungen zur Einwirkung
"Erdbeben», als Anleitung für die Praxis,
sind im Kapitel '«Schlussfolgerungen»' zu
unbestimmt ausgefallen und in der
Stellungnahme der Begleitkommission SIA
162 nicht vorhanden, was zu Fehlschlüssen
verleiten könnte. Gemäss Norm SIA 160

sind die Bauwerke in der Schweiz auf
Erdbeben zu bemessen, was im allgemeinen
duktile Stähle voraussetzt. Man fragt sich

nun, ob für die Einwirkung Erdbeben»
Betonstähle der Klasse H (Eurocode 8) genügen?

Die Antwort ist aus dem Artikel nicht
so einfach herauszulesen.

Im Kapitel «Schlussfolgerungen» wird
die Möglichkeit von vier oder zwei
Duktilitätsklassen bei Einbezug des Erdbebens
angesprochen, was so interpretiert werden
kann, dass die Duktilitätsklasse H für
Erdbeben nicht immer genügend ist. Damit
weiss heute der Ingenieur noch nicht,
welchen Stahl er bestellen soll. Weiter kann
man interpretieren, dass der Typ S nach
CEB-FIP-MC 1990 ftir Erdbebeneinwirkungen

zweckmässig wäre, was der
Duktilitätsklasse DC «M» nach EC8 entspricht
und mit der Empfehlung von Bachmann
(SIA D 0138) übereinstimmt. Stimmt diese

Interpretation, musste klar stehen, dass für
Einwirkungen aus Erdbeben die Duktilität
DC '<M>' nach EC8 zu verwenden ist. Das
Problem für die Praxis ist das folgende:
Wie bestelle ich heute Stahl der
Duktilitätsklasse DC "M» nach EC8, nachdem
z.B. in der Norm SIA 162 die Bestimmung
der Dehnung unter Höchstlast nicht
vorgesehen ist? Wir würden es sehr begrüssen,

wenn der SIA zum Thema Duktilität
des Betonstahls bei Erdbeben Stellung
nähme.
Daniel Kluge, Hauptabteilung für die
Sicherheit der Kernanlagen, BEW
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